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Artikel III-87 (ex-Artikel 121, ex-Artikel 122 Absatz 2 und ex-Artikel 123 Absatz 5)

(1) Mindestens einmal alle zwei Jahre bzw. auf Antrag eines Mitgliedstaats, für den eine
Ausnahmeregelung gilt, berichten die Kommission und die Europäische Zentralbank dem Rat,
inwieweit die Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, bei der Verwirklichung der
Wirtschafts- und Währungsunion ihren Verpflichtungen bereits nachgekommen sind. In ihren
Berichten wird auch die Frage geprüft, inwieweit die innerstaatlichen Rechtsvorschriften jedes ein-
zelnen dieser Mitgliedstaaten einschließlich der Satzung der jeweiligen nationalen Zentralbank mit
den [ex-Artikeln 108 und 109] der Verfassung sowie der Satzung des Europäischen Systems der
Zentralbanken vereinbar sind. Ferner wird darin geprüft, ob ein hoher Grad an dauerhafter Konver-
genz erreicht ist; Maßstab hierfür ist, ob jeder einzelne dieser Mitgliedstaaten folgende Kriterien
erfüllt:

a) Erreichung eines hohen Grades an Preisstabilität, ersichtlich aus einer Inflationsrate, die der
Inflationsrate jener – höchstens drei – Mitgliedstaaten nahe kommt, die auf dem Gebiet der
Preisstabilität das beste Ergebnis erzielt haben;

b) eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand, ersichtlich aus einer öffentlichen
Haushaltslage ohne übermäßiges Defizit im Sinne des [ex-Artikels 104 Absatz 6 und neu Art.
III-73 Absatz 2];

c) Einhaltung der normalen Bandbreiten des Wechselkursmechanismus des Europäischen
Währungssystems seit mindestens zwei Jahren ohne Abwertung gegenüber dem Euro;

d) Dauerhaftigkeit der von dem Mitgliedstaat, für den eine Ausnahmeregelung gilt, erreichten
Konvergenz und seiner Teilnahme am Wechselkursmechanismus, die im Niveau der lang-
fristigen Zinssätze zum Ausdruck kommt.

Die vier Kriterien in diesem Absatz sowie die jeweils erforderliche Dauer ihrer Einhaltung sind in
dem Protokoll über die Konvergenzkriterien näher festgelegt. Die Berichte der Kommission und der
Europäischen Zentralbank berücksichtigen auch die Ergebnisse bei der Integration der Märkte, den
Stand und die Entwicklung der Leistungsbilanzen, die Entwicklung bei den Lohnstückkosten und
andere Preisindizes.

(2) Der Rat entscheidet nach Anhörung des Europäischen Parlaments und nach Aussprache
im Rat, der in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs tagt, auf Vorschlag der
Kommission, welche der Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, die die auf den Kri-
terien des [ex-Artikels 121 Absatz 1] beruhenden Voraussetzungen erfüllen, und hebt die
Ausnahmeregelungen der betreffenden Mitgliedstaaten auf.

(3) Wird nach dem Verfahren des Absatzes 2 beschlossen, eine Ausnahmeregelung zu
beenden, so legt der Rat aufgrund eines einstimmigen Beschlusses der Mitglieder des Rates, die die



Mitgliedstaaten, für die keine Ausnahmeregelung gilt, und den betreffenden Mitgliedstaat vertreten,
auf Vorschlag der Kommission den Kurs, zu dem dessen Währung durch den Euro ersetzt wird,
unwiderruflich fest und ergreift die sonstigen erforderlichen Maßnahmen zur Einführung des Euro
als einheitliche Währung in diesem Mitgliedstaat. Der Rat beschließt nach Anhörung der
Europäischen Zentralbank.

Explanation (if any) :

Es Zur Beibehaltung des Aquis sollte der Verweis auf den Wechselkursmechanismus des
Europäischen Währungssystems erfolgen.


